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Ansprechpartner 

zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 
Nachnutzung Online-Dienst „Trassenanweisung HB“ 

 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:  
 

Auftraggeber: Der Senator für Finanzen 
Abteilung 4 - Zentrales IT-Management 
Referat 45 - Digitalisierung 
Verwaltungsleistungen 
Rudolf-Hilferding-Platz 1 
28195 Bremen 

  
 

Rechnungsempfänger: Der Senator für Finanzen 
Abteilung 4 - Zentrales IT-Management 
Referat 45 - Digitalisierung 
Verwaltungsleistungen 
Rudolf-Hilferding-Platz 1 
28195 Bremen 

  
 

Leitweg-ID:  
 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Zentraler Ansprechpartner des 
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

 

Fachliche Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

 

 

 

Technische Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Herr/Frau  
Tel.: 
Email: 

 

Herr/Frau 
Tel.: 
Email: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht.  

    
 Ort  , Datum 

 

 



Anlage 2a zum V15172/3011027 gültig ab 01.03.2020

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt der Auftraggeber folgende Aufwände:

Mit einer einmaligen Obergrenze von 7.257,00 €

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.
Die Rechnungsstellung erfolgt kalendermonatlich nachträglich gem. Leistungsnachweis.

Preisblatt (für Aufwände)

Der Leistungsnachweis für Personalleistungen wird kalendermonatlich nachträglich erstellt und 
zugesandt. Er gilt für jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht.

Preisblatt erstellt am 02.06.2020
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 3.0.6 1 von 1 







Anhang zur Anlage 3 zum V15172/3011027 

 

Liste der weiteren Auftragsverarbeiter 
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Leistungsbeschreibung 
 
 

-Online-Dienst „Nachnutzung Trassenanweisung HB“- 
 
 
für 
 
 
Freie Hansestadt Bremen  
Der Senator für Finanzen 
Referat 45 „Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Unternehmen“ 

Rudolf-Hilferding-Platz 1 

28195 Bremen 

nachfolgend Auftraggeber 

 

 

 

 
 

 
 
Version: 1.0 
Stand: 13.05.2020 
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1 Einleitung 

Das Dokument bestimmt den zu erbringenden Leistungsgegenstand (Entwicklung Online-Dienst) und die 
Beschreibung der Leistung für den Online-Dienst. Des Weiteren werden Rollen und ihre Mitwirkungspflichten 
in den Bereichen Entwicklung, Änderungen und Abnahme bestimmt. 

1.1 Leistungsgegenstand 

1.1.1 Begriffsbestimmungen 
• Das Umsetzungsvorhaben ist der Wille des Auftraggebers einen Online-Dienst bis zu seiner 

Produktionsreife entwickeln zu lassen. 

• Der Umsetzungszeitraum ist jene Zeitspanne von Ankündigung des Umsetzungsvorhabens bis zur 
Produktionsreife des Online-Dienstes. 

• Die Produktionsreife ist im agilen Kontext zu sehen. Es wird aus allen bekannten Anforderungen 
ein Minimum-Viable-Product (MVP) extrahiert, welches das vereinbarte Ergebnis der ersten 
Version darstellt und somit die Summe aller Anforderungen enthält, die mindestens nötig sind, um 
eine erste Produktionsreife zu erlangen. Das MVP ist daher eine Sammlung von Anforderungen, die 
mindestens erfüllt werden müssen. Der Produktionsreife wird sich in Inkrementen genähert. 

• Ein Inkrement ist eine Teillieferung und das Ergebnis eines Entwicklungszyklus (Sprint). Das 
Inkrement dient zur Anpassung der weiteren Anforderungen, um das Minimum-Viable-Product oder 
die Zielvision zu erreichen. Ein Inkrement wird technisch auch als Version, Release oder 
Zwischenstand bezeichnet.  

• Die Zielvision ist die Umsetzung aller Anforderungen und stellt die letztliche Produktionsreife dar. 
Die Zielvision kann sich im Laufe des Entwicklungszyklus verändern, da sie stetig angepasst und 
detailliert wird, dies wird im Änderungsmanagement dokumentiert. 

• Die ODF-CI ist die Entwicklungsumgebung von Dataport zum Testen von Online-Diensten im 
Rahmen der Entwicklung. Sie stellt einen Nachbau der Realsysteme dar. 

• Ein Review oder Sprint-Review dient der Beurteilung der erreichten Leistung für ein Inkrement in 
einem Sprint. Der Teilnahmekreis setzt sich üblicherweise aus Service-Owner, Entwicklungsteam 
und Product-Owner zusammen. 

1.1.2 Rollen 
• Die produktverantwortliche Person (PV) regelt alle vertraglichen Belange und berichtet dem 

Auftraggeber den aktuellen Budgetstand und versendet die Leistungsnachweise. Sie dient als 
zweite Eskalationsinstanz. 

• Die Projektleitung steuert und koordiniert das Entwicklungsteam. Sie berichtet an den 
Auftraggeber. Des Weiteren ist sie Ansprechpartner für die Teammitglieder sowie den Auftraggeber 
und erste Eskalationsinstanz. 

• Der Service-Owner ist eine vom Auftraggeber bestimmte Person oder ein Personenkreis, der für 
den Auftraggeber die Umsetzung begleitet und ihn als Ansprechpartner vertritt. 

• Der Product-Owner ist eine vom Auftragnehmer bestimmte Person, die als technische 
Projektleitung die Entwicklung führt und mit dem Service-Owner in enger Zusammenarbeit den 
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2 Rahmenbedingungen 

2.1 Änderungsmanagement (Changemanagement) 
Änderungen der einzelnen Anforderungen respektive des Inkrements sind Teil der agilen Entwicklung. Das 
Änderungsmanagement soll größtmögliche Transparenz schaffen, damit Überprüfungen des Inkrements 
und des weiteren Vorgehens möglich sind. 

Änderungen werden im Rahmen des Sprint-Reviews zwischen Service-Owner und Product-Owner 
besprochen. 

Der Product-Owner dokumentiert Änderungen. 

Nach einer Bewertung der Änderungen wird geprüft, ob diese noch in den vereinbarten Umsetzungszeitraum 
und das verfügbare Budget passen. Ist dies nicht der Fall, so informiert der Produktmanager den Service-
Owner und den Auftraggeber über mögliche Verzögerungen oder das Änderungen mit einer 
Budgeterhöhung einhergehen. 

Der Auftraggeber muss einer Änderung, die nicht mehr in den Umsetzungszeitraum oder das Budget passen 
binnen drei Arbeitstagen nach In-Kenntnisnahme zustimmen oder ablehnen. Er kann diese Kompetenz an 
den Service-Owner delegieren. 

2.2 Mitwirkungsrechte und –pflichten  
Der Auftraggeber muss vor Entwicklungsbeginn die nachfolgenden Dokumente vorlegen können oder vor 
Produktionsreife geliefert haben. Bei schuldhaften Verzögerungen durch den Auftraggeber oder von ihm 
benannten Rollen sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Auftraggeber zu tragen. Die Dokumente 
lauten: 

• Selbstauskunft DSGVO 
• Liste der Auftragsberechtigten 
• Erfassungsbogen für die Diensteinstiegsseite im Serviceportal 

 
Eine datenschutzrechtliche Freigabe ist durch den Auftraggeber zu liefern, wenn dies von der fachlichen 
Leitstelle, Dataport oder einem Gesetz verlangt wird. 

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen einen Abzug aller vereinbarten Änderungen zu liefern. 

Die benannten Auftragsberechtigten des Auftraggebers sind für die Beauftragungen von Veröffentlichungen 
– Deployment – neuer Versionen verantwortlich. 

Sollte die fachliche Leitstelle Abnahmeprotokolle – z.B. Styleguideprüfungen – vorschreiben, sind 
Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichtet, diese einzuhalten. Somit müssen alle Parteien und Rollen auf 
das Ziel einer vollständigen Abnahme hinarbeiten. 
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3 Leistungsbeschreibung  

3.1 Allgemeines 
In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Leistungen und optionalen Leistungen für die Entwicklung 
eines Online-Dienstes beschrieben. 

3.2 Leistungsumfang 
Die Umsetzung erfolgt auf Basis folgender Rahmenwerke und Technologien: 

• Antrags-und-Fallmanagement (AFM; Cit intelliForm) 
 

Das Umsetzungsvorhaben beinhaltet nachfolgende Änderungen an dem bereits in Hamburg bestehenden 
Dienst: 
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Auf Basis der erstellten Schätzung erfolgt eine Preisbenennung mit Festpreis und Aufwand mit Obergrenze. 
Diese Werte basieren auf den vor der Entwicklung bekannten Dokumenten (siehe  

) 

Änderungen, die sich aus der agilen Entwicklung ergeben, werden wie im Änderungsmanagement-Kapitel 
beschrieben behandelt. 
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3.3 Leistungsabgrenzung 
Leistungen respektive Anforderungen, die technisch oder fachlich nicht realisierbar sind, werden nicht 
umgesetzt. Der Auftraggeber respektive der Service-Owner werden hierüber in Kenntnis gesetzt. Auch die 
Anbindung von Fremdsystemen an die ODF-CI wird als gesonderte Leistung betrachtet. 

 






